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Verwendung eines vom amtlichen Muster abweichenden Vordrucks für maschinelle Ausdruk-
ke der Lohnsteuer-Anmeldung 1995
Ihre Schreiben vom 06.11.1995 und 13.11.1995
Anlagen: Vorgelegte Musterausdrucke in Ablichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 06.11.1995 genehmige ich Ihnen unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-

derrufs die Verwendung eines vom amtlichen Muster abweichenden Vordrucks für maschinelle Aus-

drucke der Lohnsteuer-Anmeldungen entsprechend den vorgelegten Musterausdrucken.

Soweit sich künftig aufgrund von im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlichten Schreiben des Bun-

desministeriums der Finanzen Änderungen hinsichtlich der Gestaltung der Vordrucke, der länderun-

terschiedlichen Ordnungsangaben und Ausdrucke ergeben, bitte ich, Ihren Vordruck entsprechend

anzupassen.

Am unteren Rand der Lohnsteuer-Anmeldungen bitte ich den Genehmigungsvermerk

„ s+p GmbH Leipzig, OFD Chernnitz, 15.11.1995, Az.: S 2533 - 8 St 32"

einzudrucken.

Die Genehmigung gilt für die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,

Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Die Oberfinanzdirektionen der jeweiligen Bundesländer erhalten eine Ausfertigung dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

I m Auftrag
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